
Errata-Zettel

Durch ein bedauerliches Versehen wurde der Gesetzestext von § 15 FAO 

in der bis 31.8.2014 geltenden Fassung abgedruckt. Nachfolgend wird die 

seit 1.1.2018 geltende Fassung wiedergegeben, die auch Gegenstand der 

Kommentierung ist.

Wir bitten unsere Leser, dieses Versehen zu entschuldigen.

München, Dezember 2019 Verlag C.H.Beck

§ 15 Fortbildung

(1) 1Wer eine Fachanwaltsbezeichnung führt, muss kalenderjähr-

lich auf diesem Gebiet wissenschaftlich publizieren oder an fach-

spezifi schen der Aus- oder Fortbildung dienenden Veranstaltungen 

hörend oder dozierend teilnehmen. 2Die hörende Teilnahme setzt 

eine anwaltsorientierte oder interdisziplinäre Veranstaltung voraus. 
3Bei dozierender Teilnahme ist die Vorbereitungszeit in angemesse-

nem Umfang zu berücksichtigen. 

(2) Bei Fortbildungsveranstaltungen, die nicht in Präsenzform 

durchgeführt werden, müssen die Möglichkeiten der Interaktion des 

Referenten mit den Teilnehmern sowie der Teilnehmer untereinan-

der während der Dauer der Fortbildungsveranstaltung sichergestellt 

sein und der Nachweis der durchgängigen Teilnahme erbracht wer-

den. 

(3) Die Gesamtdauer der Fortbildung darf je Fachgebiet 15 Zeit-

stunden nicht unterschreiten. 

(4) Bis zu fünf Zeitstunden können im Wege des Selbststudiums 

absolviert werden, sofern eine Lernerfolgskontrolle erfolgt. 

(5) 1Die Erfüllung der Fortbildungspfl icht ist der Rechtsanwalts-

kammer durch Bescheinigungen oder andere geeignete Unterlagen 

unaufgefordert nachzuweisen. 2Fortbildung im Sinne des Absatzes 

4 ist durch Bescheinigungen und Lernerfolgskontrollen nachzuwei-

sen.


